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Buchbesprechungen

durchweg überzeugt, wirkt sie für einen Teil der 55 Typen der ersten Gruppe
erzwungen. Hier sind viele Sagen vom Blickpunkt des Erzählers aus bestimmt
nicht sozialkritisch gemeint, unter ihnen auch die, die von Leiden und Unrecht
im Verhältnis von Mensch und Institution berichten. 2 In diesen Fällen verlieren
die von der Herausgeberin gewählten Überschriften als solche ihren Sinn, da sie
nicht den Kern der Geschichte, sondern nur einen einzelnen, z. T. sogar völlig
nebengeordneten Zug kennzeichnen, und dies umsomehr, als positive Züge am
„Herrn“, die in den Erzählungen vorhanden sind, an keiner Stelle hervor
gehoben werden.

Entsprechend der sehr weit gefaßten Definition von „Herr“ und „Knecht“ wer
den alle Erzählungen aufgenommen, die das Verhältnis von sozial Übergeord
neten zu Untergeordneten berühren. 3 Eine solche Ausweitung des Antifeudalen
vorzunehmen erscheint doppelt bedenklich innerhalb einer Gesellschaftsordnung,
bei der das Verhältnis von Macht und Recht so vielfachen Anlaß zu moderner

Sagenbildung geben könnte und vielleicht auch geben wird.
Und schließlich sind kritische Einwände geltend zu machen hinsichtlich der

Art und Weise, in der die Verfasserin die Sage als historische Quelle behandelt.
Wenn es sicher auch einer einseitig motivgeschichtlichen Einstellung gegenüber
richtig ist, die Überlieferung als Ganzes zu sehen und die Frage nach dem kultur

 historischen Hintergrund zu stellen, so erscheint hier doch die Sage als geschicht
liche Quelle überbewertet. Wenn auch für einige Sagen wie z. B. die Erschlagung
eines Schäfers durch den Gutsherrn der historische Wahrheitsgehalt nachweisbar
ist, so muß es doch jedem, der die Lebensgesetze der Sagenmotive, Wanderung
und Variantenbildung, kennt, in vielen Fällen als sehr fraglich erscheinen, die
Erzählungen als historische Fakten gewertet zu sehen. Die sehr sorgfältige
Archivarbeit der Verfasserin führt hier z. T. zu einer Überinterpretation und ist
im Ansatz verfehlt. Die Tatsache, daß Geschichten von Unterdrückung erzählen
und in diesem Thema vielfältig variiert werden, ist historisches Zeugnis und
Spiegel einer lebendigen und gerechten Auflehnung genug.
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So als ob die aus ihrer Heimat vertriebenen Volkskundler durch ihre Arbeit
in fremdem Boden eine neue Heimat finden könnten, haben sich Forscher wie
Peuckert, Karasek und auch Hanika schon in den ersten Wochen nach ihrer Aus
siedlung in der neuen Umgebung dem Studium des Volkslebens zugewandt.

Eine späte aber gereifte Frucht solch volkskundlicher Studien legt Hanika mit
diesem Buche vor, das eine kritische Sichtung und geordnete Zusammenstellung
der in Heimatschriften, älteren Sammlungen, Zeitschriften und Zeitungen ver
öffentlichten Sagen bringt, wobei persönliche Machwerke ausgeschlossen, andere
Erzählungen auf ihren wahrscheinlichen volkstümlichen Gehalt zurückgeführt

2 Hexenverbrennung (18, 19), Unschuldig Verurteilte (20-28).
3 z. B. reiche Frau/Dienstmädchen (2a); Gutsherr/Schweinejunge (3a); Bäcker/Dienst

mädchen (6a); Schneidermeister/Schneiderbursche (7); Fürst/Jäger (8); Bauer/Magd
(9c); Priester/reiches Mädchen (51).
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